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Schleusegrund
aktuell

Amtsblatt der Gemeinde Schleusegrund für die Ortschaften:
Biberau, Gießübel, Langenbach, Schönbrunn und Steinbach

Der Landkreis Hildburghausen vertrat erneut den 
Freistaat Thüringen auf der Grünen Woche in Berlin

Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht im Gespräch
mit den Zwerwelschnitzern der Gemeinde Schleusegrund

v.l.n.r. Landrat Thomas Müller, Matthias Heß, Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht und David Lehmann

Wir möchten uns recht herzlich
bei allen Mitwirkenden für die Teilnahme und Unterstützung bedanken.
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Amtliche Bekanntmachungen

Beschlüsse des Gemeinderates

Nr.: 300/28/14 vom 20.01.2014

Beschlussgegenstand:
Bestätigung der Sitzungsniederschrift der 27. Gemeinderatssit-
zung vom 16.12.2013

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund bestätigt die Sit-
zungsniederschrift der 27. Gemeinderatssitzung vom 16.12.2013.

Abstimmung:
9 JA Stimmen 0 NEIN Stimmen 3 Enthaltungen

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister - Dienstsiegel -

Nr.: 301/28/14 vom 20.01.2014

Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zur Erfüllung der Gemeinde Masserberg

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt in 
seiner öffentlichen Sitzung am 20.01.2014, dass die Gemeinde 
Schleusegrund die Aufgaben einer erfüllenden Gemeinde für die 
Gemeinde Masserberg entsprechend § 51 ThürKO wahrnimmt.
Die Gemeindeverwaltung wird mit der entsprechenden Antrag-
stellung beauftragt.

Abstimmung:
12 JA Stimmen 0 NEIN Stimmen 1 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister - Dienstsiegel -

Nr.: 302/28/14 vom 20.01.2014

Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zum Abschluss der Vereinbarung zwischen 
der Gemeinde Schleusegrund und der Gemeinde Masserberg 
über die Bildung einer erfüllenden Gemeinde

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund beschließt die 
vorgelegte Vereinbarung zwischen der Gemeinde Schleuse-
grund und der Gemeinde Masserberg über die Bildung einer er-
füllenden Gemeinde.

Abstimmung:
12 JA Stimmen 0 NEIN Stimmen 1 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister - Dienstsiegel -

Nr.: 303/28/14 vom 20.01.2014

Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung zum Abschluss einer Zweckvereinbarung zwi-
schen der Gemeinde Schleusegrund und der Gemeinde Masser-
berg über die Übertragung von Aufgaben des Einwohnermelde-
amtes und der Pass- und Personalausweisbehörde

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund stimmt dem 
Abschluss einer Zweckvereinbarung zwischen der Gemeinde 
Schleusegrund und der Gemeinde Masserberg über die Über-
tragung von Aufgaben des Einwohnermeldeamtes und der Pass- 
und Personalausweisbehörde zu. Der Bürgermeister wird mit der 
Unterzeichnung beauftragt.

Abstimmung:
12 JA Stimmen 0 NEIN Stimmen 1 Enthaltung

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister - Dienstsiegel -

Information an alle Vereine
Wir bitten alle Vereine, die lt. Förderrichtlinie der Gemeinde 
Schleusegrund Fördermittel im Jahr 2013 erhalten haben, bei 
der Abgabe des Verwendungsnachweises Rechnungen und 
Kontoauszüge im Original vorzulegen. Diese Regelung bitten 
wir auch für die Folgejahre zu beachten!

Der Gemeinderat der Gemeinde Schleusegrund bestätigte in 
seiner Sitzung am 16.12.2013 die „Richtlinie der Gemeinde 
Schleusegrund zur Förderung ortsansässiger Vereine“ für das 
Jahr 2014. Wir bitten alle Vereine um Beachtung, dass die An-
tragstellung bis 31.03. des laufenden Kalenderjahres zu erfolgen 
hat. Später eingereichte Anträge können für 2014 keine Berück-
sichtigung finden.

Richtlinie der Gemeinde Schleusegrund  
zur Förderung ortsansässiger Vereine

1. Vorbemerkungen
In Anerkennung der gesellschaftspolitischen, sozialen, karitati-
ven, kulturellen und traditionellen Bedeutung der Vereine, ihrer 
gemeinschaftlichen Arbeit und ihrer Leistungen fördert die Ge-
meinde Schleusegrund ortsansässige Vereine. Besondere Be-
achtung gilt hierbei den Vereinen, die sich satzungsgemäß der 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen widmen.

Die Förderung erfolgt auf der Grundlage der haushaltsrechtli-
chen Bestimmungen und im Rahmen der jährlich zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel. Es besteht kein Rechtsanspruch auf 
eine Förderung. Mit dieser Richtlinie wird das Verwaltungsver-
fahren zur Verteilung der Vereinsfördermittel geregelt. Diese För-
derrichtlinie wurde mit Gemeinderatsbeschluss-Nr.: 295/27/13 
bestätigt.

2. Allgemeine Voraussetzungen für die Förderung
2.1.  Zum Zeitpunkt der Antragstellung muss der Verein mit Sitz 

in der Gemeinde mindestens zwei Jahre bestehen und 
seine Vereinstätigkeit im kommunalen Gebiet ausüben.

2.2.  Die Förderung setzt eine angemessene Eigenbeteiligung 
voraus.

3. Förderwürdigkeit
3.1.  Sportliche, kulturelle, soziale und karitative Zwecke
3.2.  Eintragung im Vereinsregister
3.3.  Angemessene finanzielle und / oder sächliche Eigenleis-

tung des Antragstellers

4. Arten der Förderung
4.1.  Vereinsförderung durch einen Sockelbetrag für jedes 

ordentliche Mitglied in Höhe von 5,00 €, für aktive Kinder 
und Jugendliche wird ein Sockelbetrag in Höhe von 
15,00 € gewährt.

 Bei der Gewährung des jährlichen Sockelbetrages ist 
eine aktuelle Mitgliederübersicht, die vom Vorstand un-
terzeichnet ist, vorzulegen. Diese Übersicht muss Name, 
Adresse und Geburtsdatum der Mitglieder enthalten.

4.2.  Die Nutzung kommunaler Räume, Gebäude und Plätze 
durch ortsansässige Vereine ist nach § 4 der Entgelt-
ordnung der Gemeinde Schleusegrund vom 08.04.2008 
mietfrei.

4.3.  Für die Dauer der Gültigkeit dieser Richtlinie werden die 
bei der Nutzung anfallenden Betriebskosten durch die 
von den örtlichen Vereinen genutzten Räume/Gebäude 
wie folgt pauschal berechnet.

- Für die Nutzung von Räumen bis 60 m2 wird ein 
Tagessatz von 25,00 € erhoben.

- Für die Nutzung von Räumen über 60 m2 wird ein 
Tagessatz von 50,00 € erhoben.

- Bei jährlicher Nutzung von Räumen bis 60 m2 wird 
ein Jahressatz von 380,00 € erhoben.

- Bei jährlicher Nutzung von Räumen über 60 m2 wird 
ein Jahressatz von 760,00 € erhoben.

4.4  Für folgende projektbezogene Maßnahmen beträgt die 
maximal mögliche Förderhöhe 500,00 €
-  Kinder- & Jugendarbeit
-  Investitionen von kommunaler Bedeutung
-  Veranstaltungen / Vereinsjubiläen
-  Ehrungen und Anerkennungen

 Diese Förderung wird jährlich nur für eine Maßnahme 
gewährt.
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Informationen aus dem Rathaus

Sternsinger überbringen  
Segen und sammeln für bedürftige Kinder
Am Dienstag, den 07.01.2014 waren die Sternsinger aus der Ge-
meinde Schleusegrund im Rathaus zu Gast. Von Bürgermeister 
Heiko Schilling und den Mitarbeitern der Verwaltung wurden sie 
herzlich begrüßt. 

Die Sternsinger überbrachten ihren Segen und sammelten Geld, 
um damit bedürftige Flüchtlingskinder zu unterstützen. 

Bürgermeister Heiko Schilling überreichte eine Spende für ihre 
Mission. Als Dank sangen sie Lieder und rezitierten Gedichte. 
Dabei wurden sie durch Frau Edeltraud Seidler und Axel Amm 
musikalisch unterstützt.

Wir laden ein zur Blutspende  
im Monat Februar
Das Institut für Transfusionsmedizin 
Suhl gGmbH führt am

 Dienstag, den 25. Februar 2014 
 an zwei Orten gleichzeitig die Blutspende durch

 von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr  
in der Staatlichen Regelschule Schönbrunn

 von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr  
im ehem. Pfarramt in Biberschlag

Wir gratulieren

Geburtstagsglückwünsche
Der Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderates gra-
tulieren den Jubilaren des Monats Februar 2014 recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen Gesundheit und Wohlergehen 
für das kommende Lebensjahr.
Ortschaft Biberschlag
Herrn Dieter Helk zum 82. Geburtstag
Frau Gerda Kischnick zum 81. Geburtstag
Frau Helga Wirsching zum 79. Geburtstag
Herrn Franz Klein zum 78. Geburtstag
Herrn Gerd Hanft zum 74. Geburtstag

Ortschaft Engenstein
Frau Johanna Weser zum 74. Geburtstag

Ortschaft Lichtenau
Herrn Ernst Marquardt zum 88. Geburtstag
Herrn Gerald Heß zum 82. Geburtstag

5. Antragstellung
5.1.  Der Antrag wird an den zuständigen Ausschuss für 

Soziales, Bildung, Kultur & Sport gestellt, von diesem 
begutachtet, votiert und zur Entscheidung an den Haupt- 
& Finanzausschuss empfohlen.

5.2.  Die Antragstellung erfolgt in der Regel bis zum 31.03. 
des laufenden Kalenderjahres.

5.3.  Zur Antragstellung ist das derzeitige gültige Antragsfor-
mular auszufüllen. Ein aktueller Auszug des Vereinsre-
gisters ist beizulegen. 

6. Antragsbearbeitung
6.1.  Nach Bewilligung des Antrages durch den zuständigen 

Ausschuss erfolgt die Zuwendung.
6.2.  Nach Beendigung der Maßnahme ist ein Verwendungs-

nachweis zu führen und vorzulegen.

7. Härtefallregelung
7.1.  Bei der kommerziellen Nutzung kommunaler Räume/

Gebäude durch Vereine, die auf der Grundlage einer 
Nutzungsvereinbarung getroffen wurde und bei denen 
Eintrittsgelder erhoben werden, kann auf Grund einer 
unverschuldet auftretenden Härtefallsituation in der Ge-
meinde ein Antrag auf finanzielle Unterstützung gestellt 
werden.

7.2.  Dem Antrag ist zur Begründung eine detaillierte Auf-
stellung des Finanzierungsplanes der Veranstaltung 
beizufügen. Der Antrag wird im zuständigen Ausschuss 
bearbeitet und entschieden.

8. Rechtsbehelfsbelehrung
Über die Vergabe der Fördermittel des laufenden Jahres wird zu 
Beginn des nachfolgenden Jahres durch den zuständigen Aus-
schuss gegenüber dem Gemeinderat Rechenschaft abgelegt 
und etwaige Schlussfolgerungen für die Folgejahre getroffen.

9. Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt zum 01.01.2014 in Kraft und endet am 
31.12.2014.

Schleusegrund, den 17.12.2013

Heiko Schilling
Bürgermeister

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

am 25.05.2014 sind wir aufgerufen die Europawahl durchzufüh-
ren und gleichzeitig auf kommunaler Ebene den Kreistag unse-
res Landkreises und den Gemeinderat unserer Einheitsgemein-
de zu wählen.

Wir möchten uns bei den bewährten Wahlhelferinnen und Hel-
fern für ihre geleistete Arbeit bedanken und hoffen auch bei die-
ser Wahl auf Ihre Mithilfe.

Gleichzeitig würden wir uns über neue, freiwillige Wahlhelfer 
freuen, die uns bei dieser wichtigen Aufgabenerfüllung unterstüt-
zen.

Die Wahllokale werden in den einzelnen Ortsteilen wieder an ge-
wohnter Stelle sein.

Bei Interesse melden Sie sich bitte telefonisch in der Gemeinde-
verwaltung Schleusegrund

Frau Katrin Krebs - Tel. 036874/79715, 
 E-mail steueramt@schleusegrund.de und 
Frau Martina Kreußel - Tel. 036874/79714, 
 E-mail meldestelle@schleusegrund.de
 
Gerne beantworten wir Fragen zu diesem Thema und freuen uns 
auf eine gute gemeinsame Zusammenarbeit.

Heiko Schilling
Bürgermeister
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Herzlich willkommen
Am 03.12.2013 erblickte 

 Constantin Höhn, Steinbach
 Eltern: Nicole v. Nordheim und Rene Höhn

am 10.12.2013 erblickte 
 Hannah Leipziger, Gießübel
 Eltern:Franziska und Eric Leipziger

am 04.01.2014 erblickten 
 Leon Schwappach, Steinbach
 Eltern: Doreen Schneider und Florian Schwappach

und

 Marvin Werner, Schönbrunn
 Eltern: Sarah Hofmann und Martin Werner

das Licht der Welt.

Bürgermeister Heiko Schilling und der 
Gemeinderat der Gemeinde Schleuse-
grund wünschen den neuen Erdenbür-
gern, den Eltern und Großeltern Ge-
sundheit und alles Gute für die Zukunft.

Am 10. Januar 2014 feierte Herr Otto Krebs
aus Schönbrunn seinen 90. Geburtstag.

Bürgermeister Heiko Schilling und Landrat Thomas Müller 
überbrachten dem Jubilar die herzlichsten Glückwünsche. 
Möge dem Jubilar noch viele schöne Jahre im Kreise sei-
ner Familie beschieden sein.

Herzlichen
Glückwunsch

zum 90. Geburtstag

Ortschaft Gießübel
Frau Ilse Klein zum 92. Geburtstag
Frau Asta Hauer zum 84. Geburtstag
Frau Ilse Kindermann zum 81. Geburtstag
Frau Annemarie Brückner zum 78. Geburtstag
Herrn Oswald Voigt zum 78. Geburtstag
Frau Helga Lingel zum 77. Geburtstag
Herrn Wolfgang Gille zum 76. Geburtstag
Herrn Erich Höfner zum 76. Geburtstag
Herrn Gerhard Amm zum 75. Geburtstag
Herrn Manfred Voigt zum 75. Geburtstag
Herrn Günter Börner zum 73. Geburtstag
Frau Brigitte Weidt zum 72. Geburtstag
Frau Eveline Oertel zum 70. Geburtstag
Herrn Roland Miksch zum 70. Geburtstag

Ortschaft Langenbach
Herrn Heinz Beuger zum 77. Geburtstag
Herrn Paul Gudd zum 73. Geburtstag

Ortschaft Schönbrunn
Frau Eleonore Fehd zum 87. Geburtstag
Frau Elly Heß zum 85. Geburtstag
Herrn Herbert Preuß zum 85. Geburtstag
Herrn Manfred Lösch zum 85. Geburtstag
Frau Hilde Preissinger zum 81. Geburtstag
Herrn Werner Leuthäuser zum 81. Geburtstag
Frau Christel Schmidt zum 80. Geburtstag
Herrn Adolf Krebs zum 80. Geburtstag
Frau Ilse Heinz zum 79. Geburtstag
Frau Renate Leipold zum 79. Geburtstag
Frau Erika Witter zum 79. Geburtstag
Herrn Horst Edelmann zum 79. Geburtstag
Herrn Werner Müller zum 79. Geburtstag
Frau Elfriede Hergt zum 78. Geburtstag
Frau Fryda Knauer zum 78. Geburtstag
Frau Rosmarie Heß zum 78. Geburtstag
Frau Elfriede Schab zum 78. Geburtstag
Frau Anni Schellenberg zum 78. Geburtstag
Herrn Werner Heß zum 78. Geburtstag
Herrn Egon Schmidt zum 78. Geburtstag
Herrn Rolf Heinz zum 78. Geburtstag
Frau Erna Kleinert zum 77. Geburtstag
Frau Edith Siegling zum 76. Geburtstag
Herrn Wolfgang Geyer zum 75. Geburtstag
Herrn Alfons Wichert zum 75. Geburtstag
Frau Christa Schmidt zum 74. Geburtstag
Frau Helene Kreußel zum 74. Geburtstag
Frau Helene Mann zum 74. Geburtstag
Frau Anneliese Lenz zum 73. Geburtstag
Herrn Manfred Beer zum 73. Geburtstag
Herrn Peter Forkel zum 72. Geburtstag
Herrn Klaus Geyer zum 70. Geburtstag

Ortschaft Steinbach
Frau Hildegard Sittig zum 94. Geburtstag
Frau Ruth Schmidt zum 83. Geburtstag
Herrn Hardi Weikert zum 82. Geburtstag
Herrn Hellmut Möller zum 77. Geburtstag
Herrn Heinz Sittig zum 75. Geburtstag

Nächster Redaktionsschluss

Mittwoch, den 19.02.2014

Nächster Erscheinungstermin

Samstag, den 01.03.2014
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Veranstaltungen
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Anmeldung für die AWO-Veranstaltungen sind möglich unter der 
Telefonnummer: 036874-70654 oder unter 0151/57258995 je-
weils von Montag bis Freitag von 10.00 - 12.00 Uhr sowie 13.00- 
15.00 Uhr. Nach Vereinbarung auch Transport zur Begegnungs-
stätte und nach Hause möglich.

AWO Jugendarbeit Schönbrunn, Eisfelder Str. 15, 98667 Schön-
brunn, Tel.:036874-70654, Ansprechpartner Anne-Katrin Hanft 
Email: jc.schoenbrunn@awo-thueringen.de, 
www.jaschleu.wordpress.com. 
Von 7 bis 27 ist für jeden was dabei. 
Allgemeine Öffnungszeiten: Schönbrunn: 
Montag - Donnerstag: 13-16 Uhr, 
jeden zweiten Freitag: 13-16 Uhr

Sprechzeiten: JC Biberschlag: 
Dienstag: 17-18 Uhr & JC Steinbach: Donnerstag: 17-18 Uhr

Die Amtsblatt-Redaktion ist im Interesse aller Leserinnen und 
Leser bemüht, öffentliche Veranstaltungen jeder Art im Schleu-
segrund möglichst umfassend anzukündigen. Wenn Sie in der 
nächsten Amtsblatt-Ausgabe (März 2014) für eine Veranstaltung 
(z.B. Ihres Vereins) werben möchten, schreiben Sie uns bis spä-
testens Mittwoch, 19.02.2014 eine Email an amtsblatt@schleu-
segrund.de
Später eingereichte Beiträge können nicht berücksichtigt werden. 

Kerstin Börner (Amtsblatt-Redaktion)

Jugendclub Schönbrunn hat wieder geöffnet! 
Nach einer kleinen Durststrecke hat der Jugend-
club Schönbrunn im Gebäude der AWO wieder 
geöffnet. Hier haben Kinder und Jugendliche 
die Möglichkeit, ihre Freizeit mit Brettspielen, 
PC-Spielen oder mit der Benutzung des Kicker-
tisches und der Dartscheibe zu gestalten. Die 
eigene Kreativität kann mit Bastelarbeiten ausgeschöpft wer-
den. Weiterhin besteht die Chance, musikalische Fähigkeiten 
an Musikinstrumenten wie E-Bass, E-Gitarre oder Schlagzeug 
im hauseigenen Proberaum auszuprobieren. Wer sich nur mit 
Freunden treffen oder einfach nur entspannen möchte, ist auch 
herzlichst willkommen. 

Des Weiteren werden wöchentlich verschiedene Aktivitäten an-
geboten, wie z.B.: Schmuckbasteln, Kicker-Turniere oder auch 
Koch- und Backkurse. Jeden Mittwoch von 16.30-18.30 Uhr kann 
die Turnhalle in Schönbrunn für Fußball, Volleyball, Basketball 
oder andere sportliche Tätigkeiten genutzt werden. Auch unsere 
Jugendtanzgruppe trifft sich jeden Montag von 17.00-19.00 Uhr 
in der Turnhalle. Hierzu möchten wir alle Kinder und Jugendli-
chen der Gemeinde Schleusegrund einladen. Es sind noch ge-
nügend Plätze frei. 

Freizeitangebote  
im Jugendclub Schönbrunn - Februar 2014

Montag, den 03.02.2014, 13.00 - 16.00 Uhr 
Stoffmalerei (2€)
17.00-19.00 Uhr - Tanzgruppe in de r Turnhalle 

Mittwoch, den 05.02.2014, 16.30 - 18.30 Uhr 
Basketball, Volleyball oder Fußball in der Turnhalle Schön-
brunn
Treffpunkt: 16.30 Uhr vor der Turnhalle 
Montag, den 10.02.2014, 13.00 - 16.00 Uhr
„Kicker- oder Dart-Turnier“ mit kleinen Gewinnen 
17.00-19.00 Uhr - Tanzgruppe in der Turnhalle 

Mittwoch, den 12.02.2014, 16.30 - 18.30 Uhr 

Basketball, Volleyball oder Fußball in der Turnhalle Schön-
brunn
Treffpunkt: 16.30 Uhr vor der Turnhalle 
Montag, den 17.02.2014, 14.00 - 18.00 Uhr 
Koch- und Backkurs (2€) 
(selbstgemachte Lasagne, Paradiescreme mit Früchten) 
Tanzgruppe findet nach Absprache statt

Mittwoch, den 19.02.2014, 16.30 - 18.30 Uhr 
Basketball, Volleyball oder Fußball in der Turnhalle Schön-
brunn
Treffpunkt: 16.30 Uhr vor der Turnhalle 

Montag, den 24.02.2014, 13.00 - 16.00 Uhr 
Basteln von Faschingsmasken (2€) 
17.00-19.00 Uhr - Tanzgruppe in der Turnhalle 

Mittwoch, den 26.02.2014 um 16.30 - 18.30 Uhr 
Basketball, Volleyball oder Fußball in der Turnhalle Schön-
brunn
Treffpunkt: 16.30 Uhr vor der Turnhalle 

Ferienangebote vom 17.02.2014 - 21.02.2014 
Montag, den 17.02.2014, 14.00 - 18.00 Uhr 
Koch- und Backkurs (2€) 
(selbstgemachte Lasagne, Paradiescreme mit Früchten) 
Tanzgruppe findet nach Absprache statt. 

Dienstag, den 18.02.2014, 13.00 - 17.00 Uhr 
Bemalen von Leinwänden (3€) 

Mittwoch, den 19.02.2014, 16.30 - 18.30 Uhr 
Basketball, Volleyball oder Fußball in der Turnhalle Schön-
brunn
Treffpunkt: 16.30 Uhr vor der Turnhalle 

Donnerstag, den 20.02.2014, 13.00 - 17.00 Uhr 
Filmnachmittag mit Popcorn und Getränken (1€) 

Freitag, den 21.02.2014, 14.00 - 18.00 Uhr 
„Kicker- oder Dart-Turnier“ mit kleinen Gewinnen“ 

Außerhalb der Angebote hat der Jugendraum in Schönbrunn 
ab 12.00 Uhr bis zur jeweiligen Veranstaltung geöffnet! 
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Fußballpunktspiel Schönbrunn- Schleusingen/Waldau II am 
10.11.2013

Anschuldigungen vom Schiri und Gastverein

- Begründung des Feldverweises bzw. Beschreibung des 
besonderen Vorkommnisses - 
Gegen Ende der 1. Halbzeit wurde der Spieler mit der Nr. 17 
Sportfreund Diaz von Schleusingen/Waldau II mehrfach mit ras-
sistischen Äußerungen beschimpft. Als diese Beschimpfungen 
zu Beginn der 2. Halbzeit weitergingen, ging ich in einer Spiel-
unterbrechung zum Kapitän und teilte ihm mit, das ich einen 
Sonderbericht machen werde. Während der 2. Halbzeit ging ein 
Ordner zu den Zuschauern und konnte diese aber nur kurzzeitig 
beruhigen. Der Spieler Diaz wurde mehrfach mit den Äußerun-
gen: „Schwarze Sau“, „Chiense, geh dahin, von wo du kommst“ 
und „Niegersau“ beschimpft.

Der Spieler Diaz war während dem ganzen Spiel nicht auffällig!
Der Betreuer von Schleusingen/Waldau II forderte mich nach 
dem Spiel auf, diese Äußerungen auf dem Spielberichtsbogen 
zu vermerken, was ich tat. (Schiri Kluck)

Urteil durch den KFA
Das Sportgericht kam zu folgender Entscheidung:
1. Der Verein SV Schleusegrund Schönbrunn wird gemäß § 45 

(2), §45 (4) und §45 (6) der RuVO zur Zahlung einer Geld-
strafe in Höhe von 100,00 € verurteilt.

2. Der Verein erhält die Auflage, die Vorkommnisse in einer 
vereinsinternen Versammlung aufzuarbeiten. Dazu werden 
die an den Vorfällen Beteiligten Zuschauer eingeladen. 
Durch die Verantwortlichen wird ein Protokoll der Versamm-
lung gefertigt und dem Sportgericht vorgelegt. Auf Grund 
der bevorstehenden Winterpause wird als letzter möglicher 
Termin der 30.04.2014 festgesetzt.

3. Die anteiligen Kosten des Verfahrens in Höhe von 45,00 €, 
zahlbar mit dem unter Nr. 1. genannten Strafgeld (insgesamt 
145,00 €) bis zum 23.12.2013 auf das o.a. Konto des KFA 
Südthüringen, trägt der SV Schleusegrund Schönbrunn.

Begründung:
Das Sportgericht sah es auf Grund der Stellungnahmen und 
Zeugenaussagen als erwiesen an, dass Zuschauer des Vereins 
Beleidigungen gegenüber dem Spieler Diaz von Schleusingen/
Waldau gemacht haben. Das Sportgericht ist der Ansicht, dass 
eine höhere Geldstrafe durchaus hätte ausgesprochen werden 
können, jedoch nur bedingt zur Behebung derartiger Vorkomm-
nisse führt. Durch eine Aussprache und der Auseinandersetzung 
mit den beteiligten Zuschauern soll der Verein selbst auf die Prob-
lematik aufmerksam machen und derartige Missstände abstellen.

Bei erneuten derartigen Vorkommnissen muss der Verein 
zwangsläufig mit drastischeren Strafen rechnen.

Mögliche Aktivitäten im Jugendraum Schönbrunn: 

- Brettspiele, PC-Spiele oder den Kicker benutzen
- Musikalische Fähigkeiten an Instrumenten ausprobieren 

(Schlagzeug, E-Bass, E-Gitarre, Gesang)
- Basteln und selbst kreativ werden
- sich mit Freunden treffen oder einfach entspannen 

Anmeldungen bitte bis zum 12.02.2014 per Post, Email, per-
sönlich oder per Telefon. Die Teilnahmegebühr ist am Ange-
botstag zu zahlen. 

Jugendclub Schönbrunn
Eisfelder Straße 15
98667 Schönbrunn
Tel.: 036874 - 70654
Jc.schoenbrunn@awo-thueringen.de
www.jaschleu.wordpress.com

Ansprechpartnerin:
Anne-Katrin Hanft

Allgemeine Öffnungszeiten:
Schönbrunn:
Montag - Donnerstag: 13-16 Uhr
Jeden zweiten Freitag: 13-16 Uhr

Sprechzeiten:
JC Biberschlag:
Dienstag: 17-18 Uhr
JC Steinbach:
Donnerstag: 17-18 Uhr

Vereine und Verbände

SV SCHLEUSEGRUND SCHÖNBRUNN e.V.

Stellungnahme des SV Schleusegrund Schönbrunn

Sehr geehrte Sportfreunde,
der SV Schleusegrund Schönbrunn nimmt hier mit Stellung zu 
den „besonderen Vorkommnissen“ beim Punktspiel am 10.11.13 
in Schönbrunn
 1. Kreisklasse Schönbrunn - Schleusingen/Waldau II

Auf Grund des Urteiles des KFA Fußball Südthüringen und den 
damit verbundenen Auflagen gibt der SV Schleusegrund Schön-
brunn zu dem Verhalten einiger „Fans“ seine eigene Stellung ab.

Die Mannschaft, die Betreuer und der Vorstand verurteilen das 
Benehmen einiger Zuschauer bei den Spielen vom SV Schleuse-
grund aufs schärfste! Es kann nicht sein, dass durch das Beneh-
men dieser sogenannten Fans, das Ansehen unseres Vereines 
geschädigt wird und so ein schlechter Ruf dem Verein voraus eilt. 
Wir verzichten lieber auf ein paar Zuschauer und ersparen uns 
so die Strafen, die dann den Verein treffen.

Das Emotionen zum Fußball dazu gehören ist normal, aber Belei-
digungen, gegen wen auch immer, haben zu unterbleiben. Ras-
sistisches Gedankengut wird in unserem Verein nicht geduldet.

Verstöße diesbezüglich werden wir mit sofortigen Platzverbot auf 
Dauer bestraft und dies auch bei den Auswärtsspielen mit dem 
Gastgeberverein versuchen durchzusetzen.

Wir werden eine öffentliche Aussprache mit diesen „Fans“ zu-
sammen mit der Mannschaft, dem Vorstand und einem Vertreter 
des KFA im Sportlerheim durchführen!! Wir geben der Hoffnung 
Ausdruck, dass diese Fans auch das Rückgrat haben, zu dieser 
Aussprache zu kommen und Stellung zu beziehen.

Termin : 22.02.2014
Beginn : 14.00 Uhr
Ort: Sportlerheim

Mit freundlichen Grüßen
Vorstand
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Kindertagesstätte

Wintersporttraining  
im Kindergarten „Sonnenblume“

In unserem neuen Winterlied heißt es: „Herr Holle der schüttelt 
jetzt die Betten aus, denn er hilft seiner Frau im Haus“.

Wahrscheinlich hat es aus diesem Grunde noch nicht so recht 
geschneit, weil Herr Holle noch etwas Übung braucht!

Das Training des Wintersportnachwuchses unseres Kindergar-
tens „Sonnenblume“ mit Anita Fleischhauer findet daher wö-
chentlich in der Turnhalle statt.

Wir haben aber Hoffnung, dass der Schnee dieses Jahr noch 
kommt.

Die Kinder und Erzieher 
des Kindergartens „Sonnenblume“




